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Nutzungsordnung 

für das Kulturzentrum "Murkens Hof" 

 

Präambel 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Lilienthal hat in seiner Sitzung am 

30.09.2025 für das Kulturzentrum Murkens Hof die folgende Nutzungsordnung 

beschlossen. 

 

§ 1 Die Einrichtung 

Das Kulturzentrum Murkens Hof ist Begegnungs- und Veranstaltungsort der Ge-

meinde Lilienthal für Kultur und Bildung. Es ist Sitz von vhs, Bibliothek und Kul-

turamt der Gemeinde. 

 

                                                  § 2 Nutzung 

Neben den genannten Einrichtungen mit ihren Geschäftsräumen können die Räum-

lichkeiten für Veranstaltungen sowie als Tagungsort an Gruppen, Einzelpersonen, 

Vereine, Verbände und Firmen überlassen werden. Demokratische Grundwerte, 

wie Respekt und Toleranz, sowie ein sorgsamer Umgang mit der Ausstattung wer-

den vorausgesetzt.  

 

In den zwei Monaten vor einer Wahl zum Europäischen Parlament, Deutschen Bun-

destag, Niedersächsischen Landtag und zu kommunalen Vertretungen werden die 

Räumlichkeiten nicht für öffentliche und nichtöffentliche politische Veranstaltungen 

zur Verfügung gestellt. Ausgenommen hiervon sind zum einen nichtöffentliche Sit-

zungen von Fraktionen und Gruppen des Rates, zum anderen Informationsveran-

staltungen, die nicht von Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerbenden veran-

staltet werden, die der Meinungsbildung dienen und die die Teilnahme von allen 

zur Wahl zugelassenen Parteien und Wählergruppen ermöglicht. 

 

Private Feiern sind von der Nutzung ausgeschlossen. Für gewerbliche Anbieter gilt: 

Die Veranstaltung darf nur der Information, nicht dem Verkauf dienen. 
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§ 3 Nutzungsentgelte 

 (1) Die Gemeinde Lilienthal erhebt für die Nutzung von Räumen sowie von Me-

dien und Materialien im Kulturzentrum Murkens Hof Nutzungsentgelte. 

 

Für die Erhebung der Nutzungsentgelte für die Räume wird in zwei Nutzergrup-

pen unterschieden: 

 

a) Vereine, Verbände und nicht kommerzielle Veranstalter aus Lilienthal  

b) Gruppen und Veranstalter aus anderen Orten und kommerzielle Veranstalter 

aus Lilienthal 

 

Die unter a) genannten Nutzer sind von der Entrichtung eines Nutzungsentgeltes 

für Räume für bis zu 8 Belegungen pro Jahr befreit, wenn keine Eintrittsgelder oder 

Seminar- bzw. Tagungsgebühren erhoben werden. Ab dem 7. Termin werden Nut-

zungsentgelte erhoben. Sofern Eintrittsgelder oder Seminar- bzw. Tagungsgebüh-

ren erhoben werden, ist ab dem ersten Termin ein Nutzungsentgelt zu entrichten. 

Von dieser Regelung ausgenommen sind Fraktionen, Gruppen und Mitglieder des 

Rates. 

 

Die unter a) genannten Nutzer sind ferner von der Entrichtung eines Nutzungsent-

geltes befreit, wenn Sie mit der Gemeinde Lilienthal (VHS/Kulturamt) eine Koope-

rationsvereinbarung haben. 

 

(3) Die Nutzungsentgelte werden wie folgt festgelegt: 

Raum Plätze 1 Std. 1 Tag 
(8 Std.) 

1 WE 
(Fr.17.00 
- Sonntag 

Woche  
Mo. – Fr. 
je 8 Std. 

Seebergen 14 14 € 96 € 180 € 370 € 

Heidberg 18 14 € 96 € 180 € 370 € 

St.Jürgen 12 14 € 96 € 180 € 370 € 

Worphausen 22 18 € 110 € 200 € 410 € 

St.Jürgen und 

Worphausen* 

40 30 € 140 € 240 € 470 € 

Schroetersaal 120 40 € 200 € 300 € 600 € 

      

*ohne Trenn-

wand 
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Für die Nutzung von Medien und Materialien werden Nutzungsentgelte nach Ver-

brauch berechnet. 

 

§ 4 Ermäßigung 

Die Gemeinde kann die Nutzungsentgelte ermäßigen oder erlassen, wenn die Zah-

lung für die Nutzer nachgewiesen eine besondere Härte bedeuten würde. Dies ist 

z. B. der Fall, wenn die Einnahmen aus Eintrittsgeldern oder Seminargebühren 

durch mangelnden Besuch oder kleine Teilnahmegruppen sehr gering sind und die 

Ausgaben nicht decken.  

 

§ 5 Ausfallentgelte 

Eine Buchung von Veranstaltungsräumen im Kulturzentrum Murkens Hof kann bis 

zu 10 Tagen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei bei der Gemeinde abgesagt wer-

den. Eine Absage außerhalb dieser Frist verpflichtet zur Zahlung von 50 % des 

festgelegten Nutzungsentgeltes.  

 

       § 6 Verwaltung des Kulturzentrums Murkens Hof 

Die Bewirtschaftung und Verwaltung des Kulturzentrums Murkens Hof liegt bei der 

Gemeinde Lilienthal. Sie sorgt für einen ordnungsgemäßen Zustand des Gebäudes 

und der Räumlichkeiten. Die pünktliche Öffnung des Hauses und die Bereitstellung 

der Medien werden sichergestellt.  

 

Eine Belegung des Kulturzentrums Murkens Hof wird bei der Verwaltung der vhs 

beantragt. Die Buchung muss schriftlich, spätestens bis 10 Tage vor Veranstal-

tungsbeginn, erfolgen. Die Nutzer erhalten eine schriftliche Bestätigung ihrer Bu-

chung sowie die Informationen zur Hausnutzung, die von den Nutzern als Bestand-

teil der Nutzungsvereinbarung anerkannt werden. Nach der durchgeführten Bele-

gung erhalten die Nutzer eine Rechnung über die zu zahlenden Nutzungs-entgelte 

die innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt auszugleichen ist 

 

§ 7 - Haftung 

1) Die Nutzer haften gegenüber der Gemeinde Lilienthal für alle Schäden, die im 

Zusammenhang mit der Nutzung an den überlassenen Räumen und ihren Einrich-

tungen sowie Medien und Materialien verursacht werden. Der Nachweis eines Ver-

schuldens ist nicht erforderlich. Die Nutzer haben etwaige Schäden unverzüglich 

der Leitung der vhs oder der Verwaltung der vhs zu melden. Mehrere Nutzer haften 

gesamtschuldnerisch. 
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Die Nutzer sind berechtigt, die ihnen überlassenen Räume und Einrichtungen un-

mittelbar vor der Nutzung auf das Vorhandensein von Schäden zu überprüfen. So-

weit sie keine  

Beanstandungen geltend machen, wird unterstellt, dass sämtliche nach der Nut-

zung festgestellten Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung verursacht wor-

den sind.  

 

(2) Die Nutzer haben die Gemeinde Lilienthal von Ansprüchen jeder Art frei zu 

stellen, die gegen sie von Dritten aus Anlass der Nutzung erhoben werden (z. B. 

GEMA, VG WORT). 

 

(3) Die Gemeinde Lilienthal haftet für keinerlei Schäden, die im Zusammenhang 

mit der Nutzung entstehen. Dies gilt insbesondere für das Abhandenkommen von 

Garderobe oder anderen mitgeführten Sachen. Auch für Betriebsstörungen oder 

sonstige die Nutzung beeinträchtigten Ereignisse haftet die Gemeinde Lilienthal 

nicht.  

 

§ 8 Ausschluss von der Nutzung 

Die Gemeinde Lilienthal kann die Nutzungsgenehmigung versagen, wenn befürch-

tet werden muss, dass durch die Nutzung Schäden angerichtet werden, die auf 

andere zumutbare Weise nicht abgewehrt werden können.  

 

Die Nutzung kann untersagt bzw. die Genehmigung zur Nutzung zurückgenommen 

werden, wenn der Veranstalter bzw. die Veranstaltung gegen Rechtsvorschriften 

oder sich gegen die in § 2 beschriebenen Grundwerte des Hauses richtet. 

 

Die Gemeinde kann Nutzer von einer künftigen Überlassung von Räumen auf Zeit 

oder auf Dauer ausschließen, wenn sie 

 

a) wiederholt gegen die Bestimmungen dieser Nutzungsordnung verstoßen bzw. 

die Hinweise in den Informationen zur Hausnutzung ignoriert haben. 

b) mit Zahlungen von Nutzungsentgelten trotz Mahnung im Rückstand sind. 
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                                             § 9 – Inkrafttreten 

Diese Nutzungsordnung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft. Am gleichen 

Tage tritt die Nutzungsordnung für das Kulturzentrum „Murkens Hof“ vom 

01.10.2013 außer Kraft.  

 

 

Lilienthal, 30.09.2025 

 

Gemeinde Lilienthal 

Fürwentsches 

Bürgermeister 
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Satzung 

über die Bildung eines Seniorenbeirates  

der Gemeinde Lilienthal 

 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. Nr. 3) hat der Rat der 

Gemeinde Lilienthal in seiner Sitzung am 30.09.2025 folgende Satzung beschlos-

sen: 

 

1. ABSCHNITT: 

AUFGABEN; WAHL UND STELLUNG DES SENIORENBEIRATES 

 

§ 1 

Zweck 

1. In der Gemeinde Lilienthal wird zur Wahrnehmung der besonderen Belange der 

Seniorinnen / Senioren ein Seniorenbeirat gebildet. 

2. Der Seniorenbeirat ist parteipolitisch und konfessionell neutral und unabhän-

gig. 

3. Senioren im Sinne dieser Satzung sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der 

Gemeinde Lilienthal, die das 55. Lebensjahr vollendet haben. 

4. Der Seniorenbeirat hat das Recht, die Mitgliedschaft im Kreis-, Bezirks- und 

Landesseniorenbeirat Niedersachsen e.V. zu erwerben. 

 

§2 

Aufgaben 

1. Der Seniorenbeirat hat die Aufgabe, sich für die Mitwirkung der älteren Men-

schen am Leben in der Gemeinschaft einzusetzen und damit der Gefahr der 

Isolierung im Alter entgegenzuwirken. Der Seniorenbeirat berät und unterstützt 

die staatlichen und kommunalen Stellen sowie die Träger der freien Wohlfahrts-

pflege bei der Durchführung der vielfältigen Aufgaben der Altenhilfe. 

2. Der Seniorenbeirat hat im Einzelnen folgende Aufgaben: 

2.1. Förderung der Anliegen der Senioren und Wahrung deren Belange gegenüber 

der Gemeinde, 

 

2.2. Ansprechpartner der Gemeinde Lilienthal, deren Einwohnerinnen und Ein-

wohner, des Landkreises Osterholz und aller in der Seniorenarbeit tätigen 
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Institutionen, 

2.3. Beratung und Unterstützung der genannten Stellen in allen die Seniorinnen/Se-

nioren betreffenden Fragen und Angelegenheiten, 

2.4. Pflege der Zusammenarbeit mit den Trägern aller in der Seniorenarbeit tätigen 

Institutionen, 

3. Zu den Aufgaben im Sinne des Absatzes 2 zählen insbesondere: 

3.1. Mitwirkung bei der kommunalen Wohnungsplanung und deren Realisierung, 

3.2. Mitwirkung bei der Planung der Ortsgestaltung, 

3.3. Mitwirkung bei der Schaffung von Bildungsangeboten für die Seniorinnen / 

Senioren,  

3.4. Mitwirkung bei der Planung und Gestaltung künftiger kommunaler Wohnanlagen 

sowie Wohn- und Pflegeheimen, 

3.5. Mitwirkung beim Aufbau erforderlicher Dienstleistungsangebote, 

3.6. Organisation und Durchführung regelmäßig stattfindender Seniorenfahrten, 

sowie weiterer kommunaler Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren, 

3.7. Unterrichtung der Öffentlichkeit über die besonderen Probleme der Seniorinnen / 

Senioren, sowie die Arbeit der Seniorenvertretung, 

3.8. Durchführung einer regelmäßigen Bürgersprechstunde für Lilienthaler Seni-

orinnen und Senioren. 

4. Der Seniorenbeirat ist bestrebt, die Arbeit der einzelnen Vereine, Verbände, 

Organisationen und Einrichtungen der Seniorenarbeit in der Gemeinde Lilient-

hal zu koordinieren. 

5. Der Seniorenbeirat wird von der Verwaltung der Gemeinde Lilienthal, über alle 

Belange, Projekte und Probleme, die die ältere Generation berühren, rechtzeitig 

informiert und in den entsprechenden Fachausschüssen gehört (siehe § 4 der 

Satzung). 

 

§3 

Zusammensetzung des Seniorenbeirates 

1. Der Seniorenbeirat hat 17 Mitglieder. Diese setzen sich wie folgt zusammen: 

1.1. Sieben Delegierte aus den vor Ort in der Seniorenarbeit tätigen Verbänden 

und Einrichtungen; möglichst die Hälfte der Sitze sollte von Frauen besetzt 

werden. 

1.2. Neun Bürgerinnen / Bürger aus der Gemeinde Lilienthal; Die Wahl dieser 

Bürgerinnen und Bürger erfolgt gemäß der als Anlage beigefügten Wahlord-

nung. Die Wahlordnung ist Bestandteil dieser Satzung. 
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1.3. Eine Vertretung für Gemeinde Lilienthal, vertreten durch den/die Bürger-

meister/in oder durch eine/n zu benennende Mitarbeitende/n aus dem zu-

ständigen Fachbereich. 

2. Der Seniorenbeirat richtet zur Vorbereitung seiner Beschlüsse und der aktiven 

Beteiligung der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger Arbeitsgruppen ein. Die 

Arbeitsinhalte und Aufgaben der einzelnen Arbeitsgruppen werden vom Senio-

renbeirat festgelegt. Bei der Zusammensetzung der Arbeitsgruppen sind neben 

Beiratsmitgliedern Vertreter/innen aus den Einrichtungen und Verbänden, die 

nicht dem Seniorenbeirat angehören, sowie interessierte Seniorinnen und Se-

nioren, zu berücksichtigen. 

3. Der Seniorenbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

§4 

Stellung des Seniorenbeirates 

1. Auf Vorschlag des Seniorenbeirates wird vom Rat der Gemeinde Lilienthal gern. 

§ 71 Abs. 7 NKomVG aus dem Personenkreis der gewählten Bürgerinnen/Bür-

ger ein Mitglied mit beratender Stimme in den für Seniorenfragen zuständigen 

Ausschuss berufen. Der Rat bestellt auf Vorschlag des Seniorenbeirates eine 

Stellvertreterin / einen Stellvertreter. 

2. Der Seniorenbeirat benennt Sprecherinnen und Sprecher, aus dem Personenkreis 

der gewählten bzw. delegierten Bürgerinnen/Bürger, die für die Vertretung des Se-

niorenbeirates in den übrigen Fachbereichsausschüssen zuständig sind. Dem Seni-

orenbeirat wird auf Antrag und nach Beschlussfassung des Gremiums Rederecht zu 

bestimmten Beratungspunkten eingeräumt. Die Gemeinde Lilienthal stellt den 

Sprecherinnen und Sprechern des Seniorenbeirates alle öffentlichen Protokolle und 

Sitzungsvorlagen ihrer Gremien gleichzeitig mit dem Versand an die Mitglieder die-

ser Gremien in geeigneter Weise zur Verfügung. 

3. Der Seniorenbeirat ist mit angemessener Frist rechtzeitig zu allen wichtigen, die 

Senioren betreffenden Angelegenheiten zu hören, wenn nicht besondere Gründe 

entgegenstehen. Auf Wunsch eines Fachausschusses, des Verwaltungsausschusses 

oder des Rates wird ein Vertreter des Seniorenbeirates persönlich vor Beratung 

und/oder Beschlussfassung angehört. Die sich aus Satz 1 ergebende Stellung-

nahme des Seniorenbeirates ist ansonsten dem jeweiligen Fachausschuss zur Be-

ratung vorzulegen. 

4. Werden seitens des Seniorenbeirates Empfehlungen an den Rat der Gemeinde 

Lilienthal gerichtet, sind sie den zuständigen Fachausschüssen zur unverzügli-

chen Beratung zuzuleiten. § 4 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

§5 

Empfehlungen an andere Stellen 

Soweit durch Beschlüsse Maßnahmen zur Förderung und Betreuung der Seniorin-

nen/Senioren angeregt werden, sind sie als Empfehlungen den zuständigen Stellen 

zuzuleiten. 
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§6 

Pflichten der Mitglieder 

Jedes Mitglied ist zur gewissenhaften Mitarbeit verpflichtet. Über seine sonstigen 

Pflichten ergeht eine Belehrung nach § 43 NKomVG. 

 

2. ABSCHNITT: 

SITZUNGEN DES SENIORENBEIRATES 

 

§7 

Organe und Vorsitz 

1. Organe des Seniorenbeirates sind 

1.1. das Plenum gemäß § 3 dieser Satzung 

1.2. der Vorstand 

Das Plenum ist das oberste Organ des Seniorenbeirates. Es ist grundsätzlich für 

alle inhaltlichen und organisatorischen Aktivitäten im Sinne dieser Satzung und der 

Geschäftsordnung zuständig. Mit beratender Stimme gehören dem Plenum weiter 

an die Nachrücker/innen, die weiteren Mitglieder der Arbeitsgruppen und externe 

Mitglieder, sofern sie aktiv an der Arbeit des Seniorenbeirates mitwirken. 

Der Seniorenbeirat wählt in seiner ersten Sitzung unter Leitung des ältesten an-

wesenden, hierzu bereiten Mitgliedes in geheimer Wahl mit einfacher Mehrheit für 

die Dauer der Wahlperiode die Vorsitzende/den Vorsitzenden und die Vertretung, 

eine/n Schriftführer/in und eine/n Kassenwart/in. Die vorgenannten Personen bil-

den mit den Sprechern der Arbeitsgruppen den Vorstand. 

Die/der Vorsitzende ist aus dem Kreis der Bürgerinnen/Bürger zu wählen; Mitglie-

der des Rates der Gemeinde Lilienthal können nicht Vorsitzende/Vorsitzender sein. 

Die Wahl der Vertreterin/des Vertreters erfolgt aus den Delegierten der in der Se-

niorenarbeit vor Ort tätigen Verbände. 

2. Die Aufgaben des Vorstandes regelt die Geschäftsordnung. 

3. Die/der Vorsitzende - im Falle der Abwesenheit ihre / seine Vertretung - eröff-

net, leitet und schließt die Sitzung. Sie/er sorgt für die Aufrechterhaltung der 

Ordnung in den Sitzungen und übt - soweit in gemeindlichen Räumen getagt 

wird - für die Gemeinde Lilienthal das Hausrecht aus. 

4. Nach Ablauf der Wahlperiode führt die / der Vorsitzende die Tätigkeit bis zur Neu-

wahl der/des Vorsitzenden fort. 

5. Scheidet die/der Vorsitzende aus, so nimmt die Vertretung die Geschäfte bis 

zur Neuwahl der/des Vorsitzenden wahr. 
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§8 

Teilnahme an Sitzungen 

Die Sitzungen des Seniorenbeirates sind grundsätzlich öffentlich. Angelegenheiten, 

die ihrer Natur nach nicht für die öffentliche Beratung geeignet sind, insbesondere 

Personalangelegenheiten oder Angelegenheiten, bei denen persönliche Daten Drit-

ter erörtert werden, sind in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln. 

 

§9 

Sitzungstermine 

Der Seniorenbeirat soll in der Regel vierteljährlich zusammentreten. Sofern es die 

Geschäftslage gebietet, kann der Zeitraum verkürzt werden. 

 

§ 10 

Einladungen 

1. Die / der Vorsitzende lädt die Mitglieder schriftlich zu den Beiratssitzungen un-

ter Mitteilung der Tagesordnung ein. Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen; sie 

kann aus zwingendem Grund verkürzt werden. Die Öffentlichkeit kann in ge-

eigneter Weise informiert werden. 

2. Zu einer Sitzung ist unverzüglich einzuladen, wenn mindestens ein Drittel der 

Mitglieder oder die Gemeinde Lilienthal es verlangt. Die Gründe sind mitzutei-

len. 

§ 11 

Tagesordnung 

1. Alle Beiratsmitglieder sind berechtigt, Tagesordnungspunkte unter Beifügung 

von Erläuterungen anzumelden; es gilt die Schriftform. Spätestens drei Wochen 

vor der Sitzung müssen die Tagesordnungspunkte bei der/dem Vorsitzenden 

eingereicht sein. 

2. Die/der Vorsitzende - im Verhinderungsfall die Stellvertretung - stellt die Ta-

gesordnung auf. Änderungen oder Ergänzungen der Tagesordnung können vom 

Seniorenbeirat beschlossen werden. 

3. Tagesordnungspunkte sind auf Wunsch des Rates, des Verwaltungsausschus-

ses oder der Person nach § 3 Abs. 1 Nr. 1.3 der Satzung; oder wenn mindestens 

ein Drittel der Mitglieder des Seniorenbeirates es verlangt, in die Tagesordnung 

aufzunehmen. 

 

 

 

 

 

mailto:amtsblatt@lilienthal.de


AMTSBLATT FÜR DIE GEMEINDE LILIENTHAL 

Ausgabe Nr.: 5/2025 | Veröffentlicht am: 11.10.2025 

Impressum 
Herausgeber:  
Gemeinde Lilienthal | Der Bürgermeister | Klosterstraße 16 | 28865 Lilienthal 
Verantwortlich: Stabsbereich Digitalisierung/Ratsangelegenheiten 

Tel.: 04298 929 - 109 | E-Mail: amtsblatt@lilienthal.de 
www.lilienthal.de/bekanntmachungen 

 

§ 12 

Beschlussfähigkeit 

1. Der Seniorenbeirat ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung die 

Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 

2. Die/der Vorsitzende - im Falle ihrer Abwesenheit die Vertretung - stellt die ord-

nungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. 

 

§ 13 

Abstimmung 

Der Seniorenbeirat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der auf „Ja“ oder „Nein“ 

lautenden Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Es wird in der 

Regel offen abgestimmt. 

 

§ 14 

Niederschrift 

Über den wesentlichen Inhalt der Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von 

der / dem Vorsitzenden und der Protokollführerin/dem Protokollführer zu unter-

zeichnen ist. Eine Ausfertigung ist allen Mitgliedern zu übersenden. Der Senioren-

beirat beschließt in der nächsten Sitzung über die Genehmigung der Niederschrift. 

 

§ 15 

Anwendung der Geschäftsordnung des Rates 

Auf das Verfahren in dem Seniorenbeirat finden ergänzend die Bestimmungen der jeweils 

geltenden Geschäftsordnung des Rates der Gemeinde Lilienthal Anwendung, soweit sich 

nicht aus dieser Satzung etwas Anderes ergibt. 

 

3. ABSCHNITT: 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

 

§ 16 

Entschädigung 

Die Mitglieder des Seniorenbeirates sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten als Ersatz für 

ihre Aufwendungen bei der Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen ein Sitzungs-

geld gemäß den Festsetzungen in der Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und 

Auslagenentschädigung für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen in der 

Gemeinde Lilienthal in der jeweils geltenden Fassung. 
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§ 17 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lilienthal 

Der Seniorenbeirat wird materiell, räumlich und durch Hilfestellung im personellen 

Bereich von der Gemeinde Lilienthal unterstützt. 

 

§ 18 

Finanzen 

1. Zur Erfüllung seiner Aufgaben ist der Seniorenbeirat finanziell angemessen auszu-

statten. Die im Haushalt der Gemeinde Lilienthal hierfür veranschlagten Mittel wer-

den dem Beirat zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben zur Verfügung ge-

stellt. 

2. Der Seniorenbeirat richtet ein Konto ein und bestimmt ein Mitglied zum Kassen-

wart. 

 

§ 19 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über die Bildung eines Seniorenbeirates der 

Gemeinde Lilienthal in der Fassung vom 12.06.2012 außer Kraft. 

 

Lilienthal, den 30.09.2025 

 

Gemeinde Lilienthal 

Der Bürgermeister 

(Fürwentsches) 
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Anlage zu § 3 der Satzung über die Bildung eines Seniorenbeirates 
der Gemeinde Lilienthal 

 

Wahlordnung 

zur Wahl der 9 Bürgerinnen und Bürger  

im Seniorenbeirat der Gemeinde Lilienthal 

 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. Nr. 3) hat der Rat der 

Gemeinde Lilienthal in seiner Sitzung am 30.09.2025 folgende Wahlordnung be-

schlossen: 

 

§ 1 der Wahlordnung 

Die neun Bürgerinnen und Bürger im Seniorenbeirat werden in freier, gleicher und 

geheimer Wahl für die Dauer von jeweils 5 Jahren gewählt. Die Neuwahl hat in den 

letzten zwei Monaten der laufenden Wahlperiode zu erfolgen. 

 

§2 der Wahlordnung 

1. Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Lilienthal, die 

das aktive Wahlrecht zum Rat der Gemeinde besitzen und das 55. Lebensjahr 

vollendet haben. 

2. Wählbar sind Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Lilienthal, die das passive 

Wahl­ recht zum Rat der Gemeinde besitzen und das 55. Lebensjahr vollendet 

haben. Bedienstete der Gemeinde Lilienthal sind jedoch nicht in den Senioren-

beirat wählbar. 

3. Mit dem Verlust der Wählbarkeit endet die Mitgliedschaft im Seniorenbeirat. Die 

Mitgliedschaft erlischt auch bei einem Verzicht des· Mitgliedes auf seinen Sitz 

im Seniorenbeirat. Der Verlust ist vom Bürgermeister/ von der Bürgermeisterin 

im Benehmen mit dem Seniorenbeirat festzustellen. Dem betroffenen Mitglied 

ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 

§3 der Wahlordnung 

Die Wahlleitung wird durch den/die Bürgermeister/in der Gemeinde Lilienthal 

wahrgenommen. 

 

§4 der Wahlordnung 

1. Die Wahlleitung hat spätestens drei Monate vor der Wahl durch öffentliche Be-
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kanntmachung und durch eine Mitteilung an alle Verbände, Vereine und in der So-

zial- und Altenarbeit tätigen Organisationen der Gemeinde über die Wahl des Se-

niorenbeirates zu informieren. 

2. Alle wählbaren Seniorinnen/Senioren können für eine Kandidatur für den Senioren-

beirat bis zum 60. Tag vor der Wahl der Wahlleitung durch Einreichung eines Wahl-

vorschlags vorgeschlagen werden oder sich selbst vorschlagen.  

3. Der Wahlvorschlag muss enthalten: 

Familienname, Vorname, Beruf, Geburtstag, Geburtsort, Wohnort und Woh-

nung der Bewerberin/des Bewerbers, 

4. Die Wahlleitung prüft die Wahlvorschläge zeitnah nach Eingang und fordert die 

Kandidatinnen und Kandidaten zur Abgabe einer Zustimmungserklärung auf. 

5. Die Wahlleitung entscheidet über die Zulassung der Vorschläge. Die Zulassung 

der Wahlvorschläge wird durch die Wahlleitung bis zum 40. Tag vor der Wahl, 

gesammelt ortsüblich bekannt gegeben; ferner wird diese Entscheidung auch 

der/dem Vorschlagenden mitgeteilt. 

6. Auf Grundlage der zulässigen Vorschläge wird durch die Wahlleitung der Stimm-

zettel für die Durchführung der Wahl erstellt. 

7. Die Wahl der neun Bürgerinnen/Bürger erfolgt ausschließlich durch Briefwahl. 

Die Wahlleitung versendet den Stimmzettel zusammen mit einem Anschreiben 

an alle wahlberechtigten Seniorinnen und Senioren, spätestens 4 Wochen vor 

dem Wahltermin. Das Anschreiben enthält Informationen zur Annahmestelle 

der Stimmzettel, sowie zum spätesten Wahltermin. Jede/r Wählende hat nur 

eine Stimme. 

8. Das Auszählen der Stimmzettel erfolgt unmittelbar nach Ablauf des Wahlzeit-

raumes öffentlich im Rathaus. 

 

§5 der Wahlordnung 

1. Gewählt sind diejenigen Bewerberinnen und Bewerber, die die meisten Stim-

men erhalten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

2. Die nicht gewählten Bewerberinnen und Bewerber sind in der Reihenfolge, die 

sich aus den für sie abgegebenen Stimmen ergibt, Ersatzmitglieder für den Se-

niorenbeirat. 

3. Eine Abwesenheitsvertretung von Mitgliedern des Seniorenbeirats durch Ersatz-

mitglieder ist ausgeschlossen. Bei Ausscheiden von ordentlichen Mitgliedern rü-

cken die Ersatzmitglieder in entsprechender Reihenfolge nach. 

4. Die Wahlleitung gibt das Wahlergebnis ortsüblich öffentlich bekannt. 

 

§6 der Wahlordnung 

1. Die erste Sitzung des Seniorenbeirats. findet innerhalb eines Monats nach Be-

kanntgabe des Wahlergebnisses statt; zu ihr beruft der bisherige Beiratsvorsit-

zende ein. 

2. Bis zum Zusammentritt des neu gewählten Seniorenbeirats werden die Ge-

schäfte vom bisherigen Beiratsvorsitzenden fortgeführt. 
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§7 der Wahlordnung 

1. Der Seniorenbeirat ist vorzeitig neu zu wählen, wenn nach dem Ausscheiden 

von Mitgliedern keine Ersatzmitglieder zur Verfügung stehen und der Beirat 

deshalb nur noch aus weniger als der Hälfte der nach dieser Wahlordnung vor-

gesehenen Mitglieder besteht.  

2. Bis zur Konstituierung des neuen Seniorenbeirates führt der/die bisherige Vor-

sitzende die Geschäfte fort. 

 

§8 der Wahlordnung 

Über Beschwerden gegen Entscheidungen des Wahlleiters, über die Gültigkeit der Wahl 

und über Wahleinsprüche entscheidet der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Lilien-

thal abschließend. 

 

§9 der Wahlordnung 

1. Diese Wahlordnung tritt mit Bekanntgabe der Satzung über die Bildung eines 

Seniorenbeirates der Gemeinde Lilienthal aus dem Beschluss des Rates der Ge-

meinde Lilienthal vom 30.09.2025 in Kraft. 

2. Durch diese Wahlordnung wird die bisher geltende Wahlordnung zur Wahl der 

9 Bürgerinnen und Bürger im Seniorenbeirat der Gemeinde Lilienthal ersetzt. 

 

 

Lilienthal, den 30.09.2025 

 

Gemeinde Lilienthal 

Der Bürgermeister 

 (Fürwentsches) 
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